
Kontrollmaßnahmen bei
Suchtmittelmissbrauch

Der Antragsteller begehr-
te bei der Behörde die Aus-
stellung einer Lenkberechti-
gung für die Klasse C. Da
der Antragsteller in der Ver-
gangenheit drogenabhängig
gewesen war, wurde ihm der
Führerschein nur auf ein
Jahr befristet und unter der
Auflage erteilt, monatliche
Harnkontrollen auf Cannabi-
noide, Opiate, Amphetamine
und Benzodiazepine sowie
bei Nachuntersuchung nach
einem Jahr eine psychiatri-
sche Stellungnahme vorzule-
gen.

Diese Entscheidung grün-
dete auf einem Amtssachver-
ständigengutachten und der
Stellungnahme eines Fach-
arztes für Psychiatrie. Dar-
aus ging hervor, dass beim
Antragsteller eine Cannabis-
abhängigkeit bestanden und
er sich einer Drogenlangzeit-
therapie unterzogen hatte.
Laut Behörde seien Kon-
trollmaßnahmen daher un-
verzichtbar und gemäß § 14
Absatz 5 der Führerschein-
gesetz-Gesundheitsverord-
nung (FSG-GV) zwingend
vorgeschrieben.

Dem Gutachten und der
Stellungnahme war zu ent-
nehmen, dass der Antragstel-
ler seit 19 Monaten drogen-
frei ist, seit 14 Monaten kei-
ne psychiatrische Medikati-
on nötig hatte, keine psycho-
tischen Symptome aufgetre-
ten sind und die durchge-
führten Harntests ein unauf-
fälliges Ergebnis gebracht
hatten, was für eine dauern-
de Abstinenz hinsichtlich il-
legaler Drogen sprach.

Der Adressat des Be-
scheids erhob Beschwerde
an den Verwaltungsgerichts-
hof und brachte vor, § 14

Absatz 5 FSG-GV beziehe
sich nur auf Kraftfahrzeuge
der Gruppe 1 (Klassen A, B,
B+E und F) treffe aber keine
Aussage über die gesund-
heitliche Eignung zum Len-
ken von Kraftfahrzeugen der
Gruppe 2 (Unterklassen C1
und C1+E sowie der Klassen
C, D, C+E, D+E und G)
durch Personen, die ehemals
suchtmittelabhängig gewe-
sen seien. 

Der Verwaltungsgerichts-
hof schickte voraus, nach
herrschender Judikatur
schließe der Umstand, dass §
14 Absatz 5 FSG-GV zur ge-
sundheitlichen Eignung ehe-
mals alkohol- oder suchtmit-
telabhängiger Personen zum
Lenken von Kraftfahrzeugen
der Gruppe 2 keine Aussage
treffe, diese Personen nicht
schlechthin vom Erwerb
bzw. Besitz einer Lenkbe-
rechtigung für Kraftfahrzeu-
ge dieser Gruppe aus. Entge-
gen der Auffassung des Be-
schwerdeführers biete diese
Bestimmung aber auch keine

Grundlage dafür, die Befris-
tung der Lenkberechtigung
für die Führerscheinklasse C
bzw. C1 sei unzulässig.
„Schon auf Grund eines
Größenschlusses können die
Anforderungen, die an Len-
ker von Kraftfahrzeugen der
Gruppe 2 gestellt werden,
nicht geringer sein als hin-
sichtlich der Lenker von
Kraftfahrzeugen der Gruppe
1“, stellte das Höchstgericht
klar.

Daher seien die Kriterien
des § 14 Absatz 5 FSG-GV
auch für Lenker von Kraft-
fahrzeugen der Gruppe 2 an-
zusetzen. „Bei individueller
Beurteilung ihrer gesund-
heitlichen Eignung zum Len-
ken von Kraftfahrzeugen
dieser Gruppe sind jedoch
zusätzlich die mit dem Len-
ken schwerer Fahrzeuge ver-
bundenen Risken und Gefah-
ren besonders zu berücksich-
tigen“, so der VwGH (vgl.
VwGH 27.5.1999, Zl. 99/11/
0047, VwSlg 15.168/A).

Dennoch wertete der

VwGH die Beschwerde im
Ergebnis als berechtigt und
hob den Bescheid auf: Dies
begründete das Höchstge-
richt damit, ein in der Ver-
gangenheit liegender Sucht-
mittelmissbrauch einer Per-
son vermöge im Hinblick
darauf, dass diese mittler-
weile über einen längeren
Zeitraum keinen Suchtmit-
telmissbrauch mehr began-
gen habe, Kontrollmaßnah-
men nicht zu rechtfertigen.

Im Zeitpunkt der Erlas-
sung des Bescheides war be-
reits eine 24-monatige Dro-
genabstinenz des Antragstel-
lers vorgelegen. Für den
VwGH gab es daher keinen
Grund, einen Rückfall als
wahrscheinlich anzunehmen:
„In einem solchen Fall ist für
eine Auflage und eine Be-
fristung der Lenkberechti-
gung, die ja eine Erkrankung
zur Voraussetzung hat, mit
deren Verschlechterung ge-
rechnet werden muss, kein
Raum mehr.“ 

Auch unter Bedachtnah-
me auf die Bestimmung des
Artikels 14 des Anhangs III
der Richtlinie 91/439/EWG
des Rates vom 29. Juli 1991
über den Führerschein erge-
be sich keine andere Beurtei-
lung. Diese Richtlinienbe-
stimmung verlange, dass die
zuständige ärztliche Stelle
die zusätzlichen Risiken und
Gefahren gebührend berück-
sichtigen müsse, die mit dem
Führen von Fahrzeugen der
Gruppe 2 verbunden seien.
Sie biete jedoch keine
Grundlage für die Annahme,
dass bei einem Lenker von
Kfz der Gruppe 2 eine Rück-
fallgefahr für wahrscheinli-
cher anzusehen sei, als bei
Lenkern von Kraftfahrzeu-
gen der Gruppe 1.

VwGH 2006/11/0152
22.4.2008
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Abschleppung in einer Ladezone: Eine gesetzmäßig verordnete
und kundgemachte Ladezone ist zur Gänze für ihre bestim-
mungsgemäße Verwendung freizuhalten. 

Straßenverkehr und Recht
Entscheidungen des Verwaltungsgerichtshofs zu den Themen Kontrollmaßnahmen bei früherem 

Suchtmittelmissbrauch, Verabredung zu einem Alkomattest und Aufforderung zum Alkotest.



Abschleppen in 
einer Ladezone

Einem Lenker wurden die
Kosten für die Entfernung
und Aufbewahrung seines in
einer Ladezone verkehrsbe-
einträchtigend abgestellten
Pkw vorgeschrieben. Er er-
hob gegen diesen Bescheid
Beschwerde an den VwGH
und berief sich darauf, die
Ladezone sei nicht ord-
nungsgemäß kundgemacht
worden. Außerdem hätte er
gerade noch außerhalb der
Verbotszone geparkt.

Der Verwaltungsgerichts-
hof erwiderte: „Weder nach
dem Gesetz noch nach dem
Text der Verordnung war ei-
ne Kundmachung der Ver-
botszone allein durch Ver-
kehrszeichen ausgeschlos-
sen“. Das Höchstgericht
führte weiter aus: „Die eine
Schrägparkordnung aus-
drückenden Bodenmarkie-
rungen sind bei einer zeitlich
beschränkt angeordneten La-
dezone jedenfalls für den
außerhalb des zeitlichen Gel-
tungsbereiches der Ladezone
liegenden Zeitraum sinnvoll
und wirksam.“ Auf das Ar-
gument des Fahrzeughalters,
er habe sein Fahrzeug „gera-
de noch außerhalb der Ver-
botszone geparkt“ sei Fol-
gendes zu erwidern: Es erge-
be sich auch aus den vom
Lenker vorgelegten Beila-
gen, dass sein Fahrzeug zu-
mindest teilweise in die La-
deverbotszone hineingeragt
sei. „Eine gesetzmäßig ver-
ordnete und kundgemachte
Ladezone ist jedoch zur
Gänze für ihre bestimmungs-
gemäße Verwendung freizu-
halten (vgl. VwGH 29.8.
2003, Zl. 2003/ 02/0027)“,
schloss das Höchstgericht.
Darauf, ob die Verwendung
der Ladezone durch größere
Fahrzeuge rechtlich nicht
möglich gewesen wäre,
kommt es nicht an. 

Die Beschwerde wurde
als unbegründet abgewiesen.

VwGH 2006/02/0070
20.6.2006

Verabredung zu 
einem Alkomattest

Ein Autofahrer wurde
nach einem Unfall von Exe-
kutivbeamten aus seinem
Fahrzeug befreit und es wur-
de die Rettung verständigt.
Die Beamten forderten den
Lenker auf, einen Alkotest
durchzuführen, womit er
sich einverstanden erklärte.
Doch noch bevor der Alko-
mat funktionsfähig war, wies
ein Arzt den Fahrzeughalter
in das Landeskrankenhaus
Zams ein. Die Beamten der
Sektorstreife vereinbarten
mit dem Lenker, dass er sich
vorerst im Krankenhaus be-
handeln lassen solle und im
Anschluss daran der Alko-
test durchgeführt werde. Der
Lenker verließ aber das
Krankenhaus, ohne den Al-
komattest gemacht zu haben.
Daraufhin wurde ihm wegen
Verweigerung des Alkotests
eine Geldstrafe in der Höhe
von 1.162 Euro auferlegt.

Der Kfz-Fahrer erhob Be-
schwerde an den Verwal-
tungsgerichtshof und brachte
vor, er sei von der behan-
delnden Ärztin aus dem
Krankenhaus entlassen wor-
den, „ohne dass ihm weitere
Instruktionen im Zusammen-
hang mit einem allfälligen
noch ausstehenden Alkotest
erteilt worden“ seien. Er ha-

be davon ausgehen müssen,
„dass die notwendigen Daten
zur Bestimmung des Alko-
hols nun vorliegen und er
keinerlei weitere Schritte
setzen“ müsse.

Der Verwaltungsgerichts-
hof wertete das Verhalten
zweifelsfrei als Verweige-
rung des Atemalkoholtests.
Eine Weigerung liege laut
Höchstgericht vor, weil der
Lenker „in Kenntnis des
Umstandes, dass die Unter-
suchung seiner Atemluft auf
Alkoholgehalt im Landes-
krankenhaus Zams durchge-
führt werden sollte, dieses
ohne Rückfrage verlassen“
habe (vgl. VwGH
25.11.2005, Zl. 2005/02/
0254).

„Dem Umstand, dass ihm
die Ärztin keine Instruktio-
nen zur Atemluftalkoholun-
tersuchung gegeben habe,
kommt keine maßgebliche
Bedeutung zu“, sprach der
VwGH aus. Es erübrige sich
daher, die näheren Umstände
des „Verschwindens“ aus
dem Krankenhaus – ob er
sich „irgendwo versteckt“
gehalten oder sich einfach
entfernt habe – näher zu be-
handeln.

Der Verwaltungsgerichts-
hof wies die Beschwerde als
unbegründet ab.

VwGH 2005/02/0290
11.8.2006

Alkotest ohne 
Inbetriebnahme des Kfz

Einem Pkw-Lenker wur-
de zur Last gelegt, sich ge-
weigert zu haben, seine
Atemluft auf deren Alkohol-
gehalt untersuchen zu lassen.
Über ihn wurde deshalb eine
Geldstrafe in der Höhe von
1.162 Euro verhängt.

Der Lenker erhob Be-
schwerde an den Verwal-
tungsgerichtshof und brachte
vor, das Kraftfahrzeug sei
nicht in Betrieb gewesen,
weshalb er nicht zum Atem-
alkoholtest aufgefordert hät-
te werden dürfen. Auch ste-
he nur die Alkoholkonzen-
tration im Blut unter Straf-
sanktion der Straßenver-
kehrsordnung.

Der Verwaltungsgerichts-
hof zitierte die ständige
Rechtsprechung, wonach be-
reits der bloße Verdacht aus-
reiche, der Aufgeforderte ha-
be ein Fahrzeug in alkoholi-
siertem Zustand gelenkt
(vgl. VwGH 18.3.2005, Zl.
2003/02/0162). Entgegen der
Ansicht des Beschwerdefüh-
rers ergebe sich das Vorlie-
gen eines derartigen Ver-
dachts schon daraus, dass
der Aufgeforderte auf dem
Lenkersitz angetroffen wor-
den sei (vgl. VwGH
25.2.2005, Zl. 2005/02/
0030).

Der VwGH argumentierte
weiters: „Die Ausführungen,
dass der Zündschlüssel nicht
im Zündschloss und der Mo-
tor nicht in Betrieb gewesen
sei, gehen daher ins Leere.“

Das Argument, unter
Strafsanktion stehe nur die
Alkoholkonzentration im
Blut, sei laut Verwaltungs-
gerichtshof völlig verfehlt.
Hier genüge der Hinweis auf
den Wortlaut der entspre-
chenden Strafbestimmung
der StVO. 

Die Beschwerde wurde
daher als unbegründet abge-
wiesen.

VwGH 2006/02/0182
11.8.2006

Valerie Kraus
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Schon der bloße Verdacht des Lenkens in alkoholisiertem 
Zustand rechtfertigt die Aufforderung zum Alkotest.


